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räfen die neuen Urteile zur Kundenzufrie

denheitsforschung zu, bedeutete dies - aus

der Sicht eines Marktforschers: absurd -.

grundsatzlich das Ende der Reichweiten

sowie insgesamt der Markt- und Mediafor

schung mit telefonischen Befragungen.

Diese Urteile zur Kundenzufriedenheits

forschung verstolen jedoch allein schon gegen den insoweit ver

bindlichen Willen des Gesetzgebers. Weitere Grunde gegen diese

Rechtsprechung kommen hinzu. MaRgeblich ist, worauf immer

wieder zurückzukommen sein wird, die Unterscheidung zwischen

(allenfalls) mittelbarer und unmittelbarer Absatzforderung.

Am 20. Juni 2013 wird vor dem Bundesgerichtshof zur Proble

matik verhandelt.

DAS PROBLEM

Worum geht es? Die Kundenzufriedenheitsforschung, eben

so wie die Reichweitenforschung und insgesamt grundsatzlich

die Marktforschung, können in absehbarer Zeit nicht auf tele

fonische Forschungsumfragen verzichten. Diese telefonischen

Forschungsumfragen sollen jedoch nach neuen Urteilen zur

Kundenzufriedenheitsforschung dem Gesetz gegen unlauteren

Wettbewerb, also dem UWG und damit dem grundsatzlichen

UWG-Anrufverbot bei fehlender Einwilligung unterliegen.

Rechtlich ist mageb1ich, ob — soweit eine wettbewerbswidrige

Handlung im Sinne des UWG überhaupt in Betracht kommt —

nur mittelbar oder unmittelbar gefordert wird.

Am bekanntesten sind für die Unterscheidung mittelbar/unmit

telbar die Urteile ,,Frank der Tat” (GRUR 1986, 430) und ,,Gas

trokritikcr” (GRUR 1986, 898). Beide Urteile betrcffen zwar nicht

die Forschung, machen jedoch die Unterscheidung verstandlich

und werden auch zur Forschung herangezogen. So etwa in dem
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später noch eingehender erwahnten Urteil des LG Bonn, Az.: 12

0 194/98. Aui3erdem kann man mit ihnen nach dem rechtsme

thodischen Grundsatz der Gleichbewertung des Gleichsinnigen

abgrenzen.

In beiden Urteilen — ,,Gastrokritiker” und ,,Frank der Tat” —

waren Journalisten beteiligt. Tm Urteil Gastrokritiker nahm der

BGH an, der Artikel fördere nur mittelbar den eigenen Weinver

trieb des Journalisten. Im Fall ,,Frank der Tat” wurde Ober die

Ubergabe einer neuen Anwaltskanzlei berichtet und mehrfach in

den Bericht eingefugt, dass mehrere Teilnehmer den Bauherrn,

einen Anwalt namens ,,Frank” als ,,Frank der Tat” gewurdigt

hätten. Benachteiligt fühlte sich durch den Artikel em am selben

Ort tatiger Anwalt ,,Frank”. Auch insoweit sah der BGH, wenn

uberhaupt, nur eine mittelbare Wettbewerbsforderung.

Diese Unterscheidung mittelbar/unmittelbar ist auch nach dem

neuen UWG-Recht erheblich. Soweit ersichtlich: allg. Meinung.

Siehe als Beispiel zur Anwendung des neuen UWG-Rechts die

Rechtsprechung des OLG Koln, die vom BGH nun gewiirdigt

wird: ,,Der Begriff des objektiven Zusammcnhangs” in 2 Abs.

1 Nr. 1 UWG dient der Umsetzung von Art. 2 lit.d) der Richtli

nie Ober unlautere Geschaftspraktiken (RL 2005/29/EG), wonach

jede Handlung erfasst ist, die unmittelbar mit der Absatzforde

rung dem Verkauf oder der Lieferung eines Produkts zusam

menhangt”. Es bleibt somit wie fruher dabei, dass keine mittel

bare, sondern nur eine unmittelbare Absatzforderung vom UWG

erfasst wird.

Soweit Gerichte die Kundenzufriedenheitsforschung für rechts

widrig halten, argumentieren sie im Wesentlichen, die Befragung

diene der ,,Informationsbeschaffung zur Vorbereitung ciner

kundengerechten Abwicklung der Geschlfte und damit letzt

lich einer Erhohung des Absatzes”. Und weiter: Die Kundenzu

friedenheitsforschung sei ,,bei objektiver Betrachtung (foiglichi

darauf gerichtet ..., durch Beeinflussung der geschaftlichen Ent

scheidung der Verbraucher den Absatz zu fördern.” Die Befra

,,Die Markt- und Mediaforschung — em
sch1ie11ich der Reichweitenforschung und
die Kundenzufriedenheitsforschung — ,,die
nen [eben gerade] nicht direkt dem Absatz
oder Bezug von Waren oder Dienstleis
tungen. Sie bereiten sie allenfalls vor.”

gung gehore damit zu jenen Handlungen, die unmittelbar mit

der Absatzforderung, dem Verkaufoder der Lieferung eines Pro

dukts zusammenhangen.” So das erwahnte Urteil des OLG Köln.

Urteil vom 30.3.2012, Az.: 6 U 191/11; K & R 2012, 434, 436. Wie

schon die Urteile ,,Gastrokritiker” und ,,Frank der Tat” veran

schaulichen, dient die Forschung — wendet man den Grundsatz

der Gleichbewertung des Gleichsinnigen an — nur mittelbar der

Absatzforderung. Aus gutem Grunde formuliert das OLG Köln

nur, die Befragung hange mit der Absatzforderung zusammen.

Auch die Artikel über ,,Frank der Tat” und die Kritik im ,,Gas

trokritiker” hangen mit dem Wettbewerb des Anwalts Frank und

der betroffcnen Gaststattenbetriebe nur zusammen.

Bei der Forschung sind die Verhältnisse noch kiarer. Durch die

Forschung verkauft der Betroffene unmittelbar kein Stuck weni

ger oder mehr. Erst als Folge aus der Forschung kann em Betei

ligter begOnstigt oder benachteiligt werden. Es mOssen aus der

Forschung erst noch Schlussfolgerungen gezogen werden. Erst

wenn die Schlussfolgerungen richtig gezogen werden, wird, so

weit überhaupt, der Absatz gefordert werden. Was die Kausalität

betrifft, stehen somit Umstlnde zwischen der Forschung und

dem Absatz. Das heiRt eben: Unmittelbar fordert die Forschung

den Absatz nicht, sondern bestenfalls mittelbar durch die Zie

hung von Konsequenzen aus dem Studienbericht.

Von der Kundenzufriedenheitsforschung mOsste weitgehend auf

die gesamte Marktforschung rOckgeschlossen werden, wenn es

bei diesen Urteilen zur Kundenzufriedenheitsforschung >>>
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verbliebe. Der Grund: Die Marktforschungsbefragungen dienen

so gut wie stets zur Vorbereitung einer kundengerechten Ab

wicklung der Informationsbeschaffung zur Erhohung des Ab

satzes.

DER WILLE DES GESETZGEBERS

1. Die Regierungsbegrundung zum neuen UWG

Die RegierungsbegrUndung will ausdrücklich die vordem gel

tende Rechtsprechung bestehen lassen, also zum Beispiel die re

daktionellen Aul3erungen in den Artikeln ,,Gastrokriiiker” und

,,Frank der Tat”. Sie fübri deshaib auch ausdrücklich redaktio

nelle Aul3erungen und die Reichweilenforschung und die Markt

und Meinungsforschung insgesamt auf. Es heigt in der Regie

rungsbegründung (Hervorhebung durch die Verfasser):

,,Wcltanschauliche, wissenschaftliche, redaktionelle oder ver

braucherpolitische Auferungen von Unternehmen oder ande

ren Personen unterfallen weiterhin nicht dem UWG, soweit sie

in keinem objektiven Zusammenhang mit dem Absatz von Wa

ren ... stehen. Das gilt etwa für redaktionelle Aul3erungen oder

eine Reichweitenforschung (Forschung über Medienkontakte).

Dienen sic nur der Leserschaft oder der die Anonymitat der be

fragten Personen wahrenden Markt- und Meinungsforschung,

fehlt es an einem objektiven Zusammenhang zum Warenabsatz,

sodass eine geschaftliche Handlung nicht vorlicgt.”

Die Regierungsbegründung wurde verüffentlicht in BT-Dr.

16/1045, S21, und sie ist beispielsweise abgedruckt und ausführ

licher beschrieben bei Schweizer, ZUM 400 if., 405.

Der VZB hat an der Formulierung der Regierungsbegründung

mitgewirkt. In der Besprechung des BJM (angeführt von Bun

desjustizministerin Zypries) mit dem VZB (Fiedler, Fürstner und

Mitverfasser Schweizer) am 1.11.2007 wurde von den anwesenden

sechs Personen klar besprochen, dass die Reichweiten- und die

weitere Marktforschung, wenn überhaupt, nur mittelbar (sic!) den

Absatz fördern.Die Urteile ,,Gastrokritiker”, ,,Frank der Tat” sowie

das Marktforschungsurteil des LG Bonn wurden ausdrücklich als

Beispiele herangezogen. Die Forschungen bereiten bestenfalls nur

mittelbar geschaftliche Handlungen vor, — wie zum Beispiel die

Vermarktung von \Verbung oder den Verkauf von Lebensmitteln

und anderen Waren. Aus diesem Grunde wurde am 1. Novem

ber 2007 besprochen, dass die Markt- und Meinungsforschung

ausdrucklich als auf das UWG unanwendbar in die Regierungs

begründung aufgenommen werden soil; und zwar — wenn das

wiederhoit werden darf: vei1 die Markt- und Meinungsforschung

allenfalls mittelbar dem Absatz von Waren dient. Zur Unter

scheidung mittelbar/unmittelbar wurden am 1. November 2007

ausdrücklich das Urteil ,,Frank der Tat” besprochen und (vom

Mitverfasser Schweizer) em Urteil des LG Bonn zum Medienrecht

eingeführt(vgi. zu dieser Rechtsprechung auch noch unten).

Diese Sach- und Rechtslage entsprach am 1. November 2007

zumindest der absolut herrschenden Meinung. Es wurde, wie er

wähnt, als Beispiel insbesondere ausdrücklich das Urteil ,,Frank

der Tat” (GRUR 1986, 430) herangezogen.

Siehe zur Mittelbarkeit am ausführlichsten Schafer-Newiger in

Festschrift für Robert Schweizcr, S. 427 if Wohi am bekanntesten

und instruktivsten ist neben dem Urteil ,,Frank der Tat” das er

wähnte BGH-Urteil ,,Gastrokritiker”, GRUR 1986, 898. Im Urteil

,,Gastrokritiker” hat der BGH genau herausgearbeitet, dass der

Beklagte — cm Gastrokritiker und Geschäftsführer einer auch

Weinhandel betreibenden Weinkellerei — als Journalist den Gast

stättenbetrieb des Beklagten kritisiert hat.

Das wohl beste Beispiel für die Mediaforschung selbst bietet das

unveröifentlichte Urteil des Landgerichts Bonn vom 30.9.1998,

Az.: 16 0 50/98. Em Marktforschungsinstitut ermittehe Leser

schaftsdaten von Fachzeitschriften zum Zwccke der Werbung.

Eine Zcitschrift wurde aus Porschungsgründen nicht in die Un

tersuchung emnbezogen. Der Verlag klagte offenbar wegen ange

nommener Wettbewerbsbenachteiligung gegen die Anlage der
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Studie und eine eventuelle Verwertung der Studienergebnisse

auf Basis des U’vVG wegen Irrefuhrung. Das LG Bonn vies die
Kiage unter Hinweis auf das BGH-Urteil ,,Frank der Tat” ab, wed

das Institut geforscht und somit nur mittelbar, aber nicht Un

miltelbar Absatz gefordert hat (vgl. ausfUhrlich Schafer-Newiger

a.a.O., S.44l if.).

2. Bestatigung durch den Rechtsausschuss des Bundestages

Damit aber nicht genug der Begriindung. In seiner Beschluss

empfehlung und seinem Bericht, weiche jedem Abgeordneten

kurz vor der Verabschiedung des Gesetzes vorgelegt wurden, hat

der Rechisausschuss die zitierte Regierungsbegrundung bekräf

tigt, indem er darlegte (Hervorhebung von den Verfassern):

,,Zum Begriifsinhalt [des Begriffes ,geschafthichc Handlung’j geht

der Ausschuss in Ubereinstimmung mit der Begrtindung des Ge
setzesentwurfes davon aus, dass Umfragen aligemeiner Art em

schlief3lich Umfragen zur Markt- und Memnungsforschung, die

nicht direkt dem Absatz oder Bezug von Waren oder Dienstlei

stungen dienen, auch kunftig nicht in den Anwendungshereich

des Gesetzes fallen.”

Somit wird auch insoweit vom Gesetzgeber klar unterschieden:

indirekt und direkt, das heiRt: mittelbar und unmittelbar.

Mit anderen Worten, weil die Unterscheidung im Fokus steht:

Die Marktforschung — einschliel3lich der Reichweitenfor- >>>



schung - und die Kundenzufriedenheitsforschung — ,,dienen

[eben gerade] nicht direkt dein Absatz oder Bezug von Waren

oder Dienstleistungen”. Sie bereiten sie allenfalls vor.

Hätte der Gesetzgeber — in seiner Bedeutung unermesslich — für

die Reichweiten- und die weitere Marktforschung das UWG an

wenden und damit die Literatur, Rechtsprechung und Praxis an

dern wollen, hätte er sich jedenfalls irgendwie entsprechend ge

äuüerL Stattdessen hat er sich — vie zitiert und ausgefuhrt — der

bisherigen Sach-und Rechtslage und der Regierungsbegrundung

ausdrücklich angeschlossen. Der Gesetzgeber hätte dann sogar

konsequenterweise auch — argumentum ad absurdum — Pressear

tikel als unmittelbare Absatzfarderung dem U’vVG grundsatzlich

unterwerfen müssen, ,,Frank der Tat” und ,,Gastrokritiker” wären

Geschichte gewesen und vor allem die Mehrzahl der Presseartikel.

VERBINDLICHKEIT DES DARGESTELLTEN

WILL.ENS DES GESETZGEBERS

Dieser historische Wille des Gesetzgebers ist verbindlich (vgl.

Larenz, Methodenlehre, 6. Aufi., S. 328 f., Larenz/Canaris, 3.

Aufi. S. 139). Mit anderen Wortcn: Alleine das Verstandnis des

Gesetzgebers ist für eine gesetzestreue und verfassungsgerna(3e

Auslegung mal3geblich (Hiligruber in Maunz/Durig, Kommen

tar zum GG, Art 97 Randnummer 57). Auf die zahireiche weilere

zustimmende rechtsmethodische Literatur und auf Gegenstim

men braucht hier nicht eingegangen zu werden. Die Regierungs

begründung und die Beschlussempfehlung des Rechtsausschus

ses setzen namlich die Richtlinie 2005/291EG uber unlautere

Geschaftspraktiken (,,UPG-Richtlinie”) urn. Diese wiederum

unterscheidet zwischen mittelbarer und unmittelbarer Absatz

forderung. Dem Gesetzgeber blieb demnach gar nichts anderes

ubrig als — wie beschrieben — zwischen mittelbar und unmittel

bar zu unterscheiden.

Diese Richtlinie bestimmt, wenn wir wegen der besonderen Be

deutung wiederholen durfen, dass nur Verhaltensweisen vom

Gesetz erfassi werden, die unmittelbar den Absatz fördern. Es

wird somit auf das Kriterium abgestellt, auf das, wie erwähnt, die

Rechtsprechung und eben der deutsche Gesetzgeber abgestelli

haben. Die EG-Richtlinie stelli sogar wörtlich auf das Kriterium

,,unmittelbar” ab. Sie fuhrt ausdrücklich aus (Hervorhebung des

Wortes ,,unmittelbar” von den Verfassern):

,,Im Sinne dieser Richtlinie werden mit Geschaftspraktiken im

Geschaftsverkehr zwischen Untcrnchmcn und Verbrauchern nur

,,jede Handlung, Unterlassung Verhaltensweise oder Erklärung,

kommerzielle Mitteilung einschlieElich Werbung und Marketing

eines Gewebetreibenden [erfassi], die unmittelbar mit der Ab

satzforderung, dem Verkauf oder der Lieferung eines Produkts

an Verbraucher zusammenhangt.”

MITTELBARE, NICHT UNMITTELBARE AUSWIRKUNG

DER REPRASENTATIVEN FORSCHUNG UND DAMIT

KEINE ANWENDBARKEIT DES UWG

Die Kundenzufriedenheitsforschung und die Reichweiten- so

wie die Markt- und Meinungsforschung fördern im Sinne des

Gesetzgebers allenfalls mittelbar, jedoch nicht unmittelbar den

Absatz. Die nachfolgenden Ausfuhrungen 1. bis 6. verstehen

sich nach dem voran stehend Aufgeführten im Ergebnis von

seibsi. Nachdem jedoch die Existenz der Kundenzufriedenheits-,

Markt- und Medienforschung in Frage steht und das OLG KöIn

einmal annimmi, die Kundenzufriedenheitsforschung diene Un

mittelbar der Absatzforderung, werden wir ausfuhrlicher dane

gen dürfen:

1. Zwingender Gegenbeweis: Es ist gut denkbar, dass alle Unter

nehmen darüber forschen lassen, vie zufrieden die Kunden des
\Tettbe1verbers sind

Alle Urteile zur Kundenzufriedenheit nehmen an, befragt wor

den seien erkennbar nur Kunden des Auftraggebers. Diese An

nahme stimmt nicht.
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Es beginnt schon damit: Für den Befragten ist oft weder der Auf

traggeber der Untersuchung ersichtlich, noch ist der Untersu

chungsgegenstand exklusiv. Der Befragte weiB in vielen Fallen

gar nicht, für wen untersucht wird. Der Befragte kann auch an

nehmen, er verde von einem Konkurrenten über die Zufrieden

heit mit einem Unternehmen befragt.

Es werden auch tatsachlich in Untersuchungen die Kunden eines

Konkurrenten befragi. Das anschaulichste Beispiel in der Recht

sprechung bietet die vom LG und vom OLG Stuttgart beurteilte

Untersuchung: GRUR 1982, 315. Em Kopiergeratehersteller hatte

zu den Verhältnissen bei einem anderen Kopiergeratehersteller be

fragen lassen, und das befragende Institut hat nicht den Auftragge

ber genannt. Das OLG-Urteil legt unter anderem dar, dass der Auf

traggeber aus methodischen Grunden nicht genannt werden muss

te. Nebenbei: Bei diesen Stuttgarter Urteilen handelt es sich um die

Urteile, die sich — auch methodisch — als erste am eingehendsten

mit der Anwendbarkeit des UWG auf die Forschung befasst haben.

Diese Stuttgarter Urteile konnen nicht genug hervorgehoben

werden, urn zu veranschaulichen, dass Kundenzufriedenheits

forschung ebenso wie die Reichweiten- und die weitere Markt

forschung nicht unmittelbar dazu dienen, den Absatz zu fordern.

Es konnen doch sogar alle Unternehmen auf die Idee kommen,

zu erforschen, wie wenig die Kunden der Konkurrenz mit dem

Wettbewerber zufrieden sind.

Die Stuttgarter Urteile zählen sogar eine Reihe von Beispielen

auf, aus denen auth sonst abzuleiten ist, dass die Kundenzu

friedenheits- sowie die weitere Marktforschung gegen Konkur

renzunternehmen zulassig sein müssen (siehe a.a.O. S. 318 Ii. Sp.

oben). So etwa weist das OLG Stuttgart daraufhin:

,,Auch Untersuchungen über die Arbeitsweise von Vertragswerk

stätten bcstimmter Kraftfahrzeughersteller oder uber die Bera

tungstatigkeit der Vertreter bestimmter Versicherungen oder

Bausparkassen führen zu ähnlichen Erhebungen, bei denen Art

und Umfang und Effektivität der gewerblichen Leistungen em

zelner oder weniger Wettbewerber untersucht werden. Für die

Zulassigkeit macht es keinen Unterschied, ob die Ergebnisse ver

offentlicht werden, ob eine Auftragsarbeit oder eine rein wissen

schaftliche Untersuchung (sic!) ... vorliegt.”

2. Keinc Becinflussung nachweisbar

Und selbst wenn im Rahmen einer Kundenzufriedenheitsstudie

Kundenlisten durch den Auftraggeber für die Stichprobenbil

dung herangezogen werden, wird nicht unmittelbar geschaftlich

beeinulusst, wenn ,,Ross (Auftraggeber) und Reiler (durchführen

des Institut) genannt” werden.

Die entscheidende Frage lautet: Gibt es eine Unmittelbarkeit

zwischen Befragung (als geschaftlicher Handlung) und der ge

schäftlichen Enlschcidung des Verbrauchers und ist diese beleg

bar? Dieser Zusammenhang ist nach unserer Kenntnis — und di

es durchaus nicht zufallig — zu Recht nie wissenschaftlich helegt

worden. Der Auftraggeber verfolgt mit der Beauftragung eines

Marktforschungsinstitutes gar nicht den Zweck, eine geschäft

liche Entscheidung des Befragten in seinem Sinne unmittelbar,

d. h. direkt zu heeinflussen. Er will vielmehr seine Kundenan

sprache verbessern. Der Zusammenhang ist foiglich mittelbar,

die Frage der unmittelbaren Verbraucherbceinflussung stelit sich

für den Auftraggeber nicht.

3. ,,Hinausgeworfenes Geld”

Em weiterer Beleg dafür, dass mit Forschungsbefragungen nicht

unmittelbar verkauft werden sollen: Die Kosten einer repräsen

tativen Befragung wären ,,zum Fenster hinausgeworfenes Geld”.

Verkauft wird bei eincr Kundenzufriedenheitsforschung Bber

haupt nichts.

4. Berufsethik

Bei Marktforschern ist es verpont, Befragungen zur Verkaufsfor

derung einzusetzen. Marktforschung dient grundsatzlich dem Ge

winn generalisierender Erkenntnisse. Deshalb wurde schon >>>
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langst festgestellt, dass am Ende einer Befragung nicht gefragt

werden darf, ob es dem Befragten recht ist, wenn er spater von

einem Vertreter besucht wird. Dieses Prinzip ist seit Jahrzehnten

so zementiert wie das Prinzip, dass Rechtsgeschafte anfechtbar

scm können oder dass es em Erbrecht gibt. Siehe schon Schwei

zer a.a.O. Seite 403 r.Sp., 404 mit Hinweis auf den ICC/ESOMAR

Internationaler Kodex für die Markt- und Sozialforschung sowie

zahireiche weitere Publikationen des Mitverfassers Schweizer.

Foiglich lässt sich erst recht für keinen Forschungszweig unler

stellen, er fordere mit semen repräsentativen Befragungen unmit

telbar den Absatz und forsche nicht nach generalisierenden Er

kenntnissen.

5. Es fehit sogar die zeitliche Nähe

Em Hinweis für die Unmittelbarkeit könnte vielleicht die zeitliche

Nähe zwischcn Befragung und Absatz des Auftraggcbcrs der Un

tersuchung liefern. D.h,, durch die Befragung wurde eine Konsu

mentscheidung in zeitlicher Nähe vorgenommen, die ohne diese

Befragung nicht stattgefunden hätte. Auch hier liegen aus gutem

Grunde keine Methodenuntersuchungen vor, weil sic aufgrund

der Vicizahi nicht kontrollierbarer Einflussfaktoren (wie etwa:

Wann war die Befragung?, Weiche Wettbewerberaktivitäten gab

es? etc.) eine Kausalität so gut wie nie darsteilbar machen und

dem Charakter soicher Untersuchungen diametral zuwiderlaufen.

6. Zudem ist Befragung ergebnisoffen

In der Regel sind Befragungcn überwiegend ergebnisoffen. Sic

können genauso einen gegenteiligen Effekt zur Folge haben. So

etwa konnten durch die Auseinandersetzung mit einer Produkt

marke im Rahmen einer Kundenzufriedenheitsstudie erst kri

tische Vorbehalte dieser gegenOber bewusst werden, die ganz und

gar nicht im werblichen Sinne des Anbieters lagen.

ERGEBNIS

Allein schon der Wille des Gesetzgebers besagt, dass die Reich

weiten-, die Kundenzufriedenheits- und die weitere Markt

forschung grundsatzlich nicht unter das UWG fallen, weil sie

allenfalls mittelbar, jedoch nicht unmittelbar den Absatz fordern.

Daneben gibt es weitere Rechtsargumente. So interessiert die

Tendenz der Rechtsprechung, Rechte unmittelbar aus Art. 5 GG

abzuleiten, wie es zuletzt das Bundesverwaltungsgericht zum

Auskunftsanspruch der Presse gegen eine Bundesbehörde getan

hat (Az.: 6 A 2 12, zur Zeit der Abfassung dieses Beitrags noch

nicht veröffentlicht). So bestimmt eben Art. 5 Abs. 3 GG, dass

Kunst und Wissenschaft, Forschung und l,ehre frei (sic!) sind.

Wissenschaft ist als die meihodisch geordnete Suche nach ob

jektiv wahren und in einen Begrundungszusammenhang einge

ordneten Erkenntnissen zu begreifen (Scholz in Maunz-Dürig

mit Hinweis aufBadura Art. 5 Abs. III Rn 91). Diese Vorausset

zung erfüllen die Kundenzufriedenheits-, die Reichweiten- und

die weitere Marktforschung, wie schon oft genug nachgewiesen

worden ist.

Oder es wird ganz einfach so begrOndet, wie das OLG Stuttg

art geurteilt hat, namlich: Die Ermittlung ist nicht verboten. Es

besteht grundsatzlich die Freiheit, einen Beruf auszuüben; Art.

12 GG. Und das UWG ist eben nicht wegen Verletzung eines Be

triebsgeheimnisses oder aus anderen GrOnden anwendbar. <<<

1Damit zur Obiektivitdt und Neutralitãt der Ahhandlung keine Mssver
standnisse entstehen kOnnen Die Verfahren zur Markt und Sozialfor

schun wurden zu einem erheblichen Teil von der Kanzlei Prof. Schweizer
(Mitverfasser) gefUhrt, Prof. Schweizer ist Justitiar der insbesondere
interessierten Marktforschungsverbdnde, Hon-Prof fur Rechtssozioloie
an der Ludwi-Maximilians-Unversitkt MUnchen und beim Medienkon
zern Hubert Burda Media für Recht und CoroDliance verantwortlich.

.Marktforscher BVM bezeichnet Personen, weiche in die Berufsrolle de5
Verbandes der Markt und Sozialforscher unter bestimmten Vorausset
zungen eingetragen wurden.
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